
WOV in der Aargauer Justiz

Der Staatsdienst 
muss zum Nutzen derer geführt werden, 

die ihm anvertraut sind, 
nicht zum Nutzen derer, 
denen er anvertraut ist. 

Marcus Tuillius Cicero (106-43 v. Chr.)
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Die „Selbstverwaltung“ 
der Aargauischen Justiz heute:

„Die Justizverwaltung ist Sache der 
Gerichte. Das Obergericht vertritt 
dabei die Gerichte im Verkehr mit 

anderen Behörden.“

§ 96 Absatz 1 der Kantonsverfassung
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Die „Selbstverwaltung“ 
der Aargauischen Justiz morgen:

„Die Justizverwaltung ist Sache der Gerichte. Unter 
Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtigten 
und des Grossen Rates plant das Leitungsorgan 
der Gerichte die Tätigkeit der Gerichte und setzt 

im Rahmen des grossrätlichen Budgets deren 
Budgets fest. Es vertritt die Gerichte im Verkehr 

mit anderen Behörden“

mögliche Formulierung eines rev. § 96 Absatz 1 der Kantonsverfassung
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Die Verwaltung der Justiz heute:

Grosser Rat Regierungsrat

Justiz
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Das WOV Modell des Kantons Aargau:
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Hauptergebnisse der staatsrechtlichen Überprüfung

1.
WOV steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu 
bedeutenden rechtsstaatlichen Garantien. Dies betrifft 
insbesondere die Richterliche Unabhängigkeit, andere 
Verfahrensgarantien und das Legalitätsprinzip.

2.
Das in der Verfassung verankerte Selbstverwaltungs-
recht der Justiz (§ 96 Abs. 1 KV) und das Recht zum 
Aufstellen des eigenen Voranschlags (§ 88 GOG) stärkt 
die richterliche Unabhängigkeit und entspricht gleich-
zeitig der WOV-Philosophie.
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Hauptergebnisse der staatsrechtlichen Überprüfung

3.
Die WOV-Führungsmethodik kann im Kanton Aargau mit 
einer Reihe von Einschränkungen bzw. Änderungen 
auch in der Justiz Anwendung finden.

4.
Das im Rahmen der Justizreform 2 in der 
Organisationsanalyse detailliert dargestellte optimierte 
Strukturmodell der Aargauer Justiz ist sowohl aus 
staatsrechtlicher Sicht wie auch aus der Sicht von WOV 
unbedenklich.
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Steuerungsbereiche & Instanzen
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Steuerungsbereiche bei den JB

Aufgabenbereiche

Aufgabengruppen
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Grosser Rat
politische Steuerung

Gerichte und Konkurs-
ämter

Globalbudget mit Leistungsauftrag

Aufgabenbereiche

Leitungsorgan der Gerichte
betriebliche Steuerung
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Eine Auswahl von Einzelfragen:

Zusammenfassung der Überprüfung
Wirkung- / Leistungssteuerung
Definition der Steuerungsbereiche
Globalbudget und Leistungsvorgaben
Controlling
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